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Mitglieder-Info Nr. 38/2008 
 
Erhöhung des Ausbildungsgeldes in Werkstätten für behinderte Menschen 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

es kommt immer wieder vor, dass wichtige rechtliche Änderungen so „geschickt ver-
steckt“ werden, dass sie selbst von geübten Lesern kaum entdeckt werden. So ist es 
mir auch bei der Änderung der Höhe des Ausbildungsgeldes für Werkstattbesucher 
ergangen, auf die ich inzwischen aufmerksam gemacht worden bin. Daher folgende 
Information an Sie: 

Am 23.12.2007 ist das Zweiundzwanzigste Gesetz zur Änderung des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes (22. BaföGÄndG) in Kraft getreten (s. BGBl. 2007, S. 
3254 ff.). 

Artikel 7 enthält weitere Änderungen des SGB III, die 2008 wirksam werden. Unter 
Ziffer 9 wird geregelt, dass in § 107 die Angabe „57“ durch die Angabe „62“ und die 
Angabe „67“ durch die Angabe „73“ ersetzt werden.  

Diese Änderung tritt gemäß Artikel 21 Abs. 2 am 01.08.2008 in Kraft.  

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Dies bedeutet, dass sich das Ausbildungsgeld in Werkstätten ab dem 01.08.2008 im 
ersten Ausbildungsjahr auf 62 €, für das zweite Jahr auf 73 € erhöht.  

Die BAG:WfbM weist in einem Werkstatt:Telegramm (Nr. 4.2008) auf ihrer Internet-
seite zu Recht darauf hin, dass sich damit ab diesem Zeitpunkt auch für alle Be-
schäftigten im Arbeitsbereich der Grundbetrag erhöht, da dieser im Arbeitsbereich 
gemäß § 138 Abs. 2 SGB IX an die Höhe des Ausbildungsgeldes gekoppelt ist.  

Da die Erhöhung des Grundbetrages im Rahmen des vorhandenen Arbeitsergebnis-
ses nach § 12 WVO erfolgt, bedeutet dies, dass jede Werkstatt eine entsprechende 
Angleichung in ihrem Entgeltsystem vorzunehmen hat. Folge kann sein, dass bei 
gleichem zu verteilenden Volumen die Erhöhung eine Absenkung des Steigerungs-
betrages zur Folge hat.  

Ferner weist die BAG:WfbM zu Recht darauf hin, dass die Anpassungen auch Aus-
wirkungen auf den Kostenbeitrag für behinderte Menschen in Wohnheimen, den in-
dividuellen Anspruch auf Grundsicherung und möglicherweise auch auf die Berech-
nungsgrenzen für das Ausbildungsgeld nach § 43 SGB IX haben kann.  

Der Auszug aus dem Gesetzesblatt ist als Anlage beigefügt.  

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

 


